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Der Entwurf zum Unternehmensstrafrecht 
 
Kaprun 2000: 155 Menschen starben bei einem Seilbahnunglück. In der Öffentlich-
keit waren die Schuldigen rasch gefunden, nämlich jene Unternehmen, die die Seil-
bahn, in der die Menschen verunglückten, herstellten und betrieben. Nicht zuletzt 
weil sich in solchen Fällen der Nachweis einer individuellen Schuld der jeweiligen lei-
tenden Angestellten als schwierig erweist, ist seitdem der Ruf nach einem 
„Unternehmensstrafrecht“ wieder laut geworden. Die nationalen und internationalen 
Wirtschaftspleiten (Enron, Worldcom, Parmalat) sind ein weiterer Auslöser für die 
geplante Gesetzesnovelle, mit der die strafrechtliche Verantwortung nunmehr auch 
auf die Unternehmen selbst ausgedehnt werden soll. Vor kurzem hat das Bundesmi-
nisterium für Justiz den Entwurf eines Bundesgesetzes über die Verantwortlichkeit 
von Verbänden für mit gerichtlicher Strafe bedrohte Handlungen (kurz: Verbands-
verantwortlichkeitsgesetz – VbVG) vorgelegt.  

Die neuen Bestimmungen, so sie in Kraft tre-
ten, werden auf alle juristische Personen und 
bestimmte Personengesellschaften anwendbar 
sein. Im Gesetzesentwurf werden diese mit  
dem Oberbegriff „Verband“ bezeichnet; den-
noch verwenden wir hier - dem allgemeinen 
Sprachgebrauch folgend - die Bezeichnung 
„Unternehmen“. 
 
Künftig könnten Unternehmen wie natürliche 
Personen im gerichtlichen Strafverfahren verur-
teilt werden, wenn im Rahmen der Tätigkeit 
des Unternehmens Personen, die für das Unter-
nehmen handeln, eine Straftat begehen. Nach 
dem Entwurf kann ein Unternehmen grundsätz-
lich für jedes Delikt verantwortlich ge-
macht werden. Die strafrechtliche Verantwor-
tung erstreckt sich grundsätzlich auf alle Mitar-
beiter. Diese können freilich auch weiterhin 
persönlich einer strafrechtlichen Verfolgung 
ausgesetzt sein.  
 
Ein Unternehmen kann einerseits strafbar sein, 

wenn eine Straftat durch Entscheidungsträ-
ger begangen wird. Entscheidungsträger sind 
nach dem Gesetzesentwurf natürliche Perso-
nen, die für das Unternehmen in leitender 
Funktion handeln. Das Fehlverhalten eines Ent-
scheidungsträgers ist dem Unternehmen nur 
dann zurechenbar, wenn der Entscheidungsträ-
ger in seiner leitenden Funktion „im Rahmen 
der Tätigkeit des Unternehmens für dieses“ 
rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hat und 
weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlie-
ßungs- oder Entschuldigungsgründe vorliegen. 
 
Ein Unternehmen kann andererseits aber auch 
für eine Straftat verantwortlich sein, die ein 
„einfacher“ Mitarbeiter im Rahmen der Tätigkeit 
des Unternehmens für dieses begeht. Das Un-
ternehmen ist bei einfachen Mitarbeitern nur 
dann strafbar, wenn die Begehung der Tat da-
durch ermöglicht oder wesentlich erleichtert 
wurde, dass ein Entscheidungsträger die nach 
den Umständen gebotene und zumutbare Sorg-
falt außer Acht gelassen hat. Eine Sorgfaltsver-
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letzung besteht insbesondere in der Unterlas-
sung wesentlicher technischer, organisa-
torischer oder personeller Maßnahmen, die 
die Tat verhindert hätten, wenn also das Fehlen 
der Kontrollmaßnahmen zu einer Risikoerhö-
hung geführt hat. Die Strafbarkeit knüpft dem-
nach an das „Überwachungs- und/oder Organi-
sationsverschulden“ an. Der Mitarbeiter muss 
nicht namentlich bekannt sein; auch soll es 
nicht darauf ankommen, ob der Mitarbeiter 
schuldhaft gehandelt hat.  
 
Da Freiheitsstrafen bei Unternehmen naturge-
mäß nicht in Betracht kommen, sind im Gesetz 
als Sanktion Geldbußen vorgesehen, die an 
der Ertragslage des Unternehmens bemessen 
werden und im Verhältnis zu dessen Umsatz 
stehen. Laut dem Entwurf kann die Geldbuße 
maximal 15 % des Jahresumsatzes betra-
gen. Eine bedingte oder teilbedingte Nachsicht 
solcher Geldbußen wird möglich sein. Die Straf-
behörden können stattdessen auch „nur“ Wei-
sungen zu technischen, organisatorischen oder 
personellen Maßnahmen sowie zur Schadens-
gutmachung erteilen. Auch eine Diversion, dh 
ein Rücktritt von der Verfolgung durch die 
Staatsanwaltschaft und eine Einstellung des 
Verfahrens durch das Gericht bei Erfüllung be-
stimmter Auflagen, ist zulässig. Zu bedenken 
ist überdies, dass eine strafrechtliche Verurtei-
lung eines Unternehmens auch für zivilrechtli-
che Haftungsansprüche weitreichende Konse-
quenzen hat, weil ein strafrechtliches Urteil Zi-
vilgerichte grundsätzlich bindet. 
 
Der Begutachtungsprozess für das Verbands-
verantwortlichkeitsgesetz ist mittlerweile abge-
schlossen. Mit wesentlichen Änderungen des 
Entwurfs ist aus derzeitiger Sicht nicht zu rech-
nen. Die parlamentarische Beratung und Be-
schlussfassung stehen allerdings noch aus.  
 

Für Unternehmen birgt das Gesetz nicht zu un-
terschätzende Risken. Es sollte daher schon 
jetzt überprüft werden, ob zusätzliche techni-
sche, organisatorische oder personelle Maßnah-
men getroffen werden müssen, um eine dem 
Unternehmen zurechenbare Straftat eines Mit-
arbeiters zu verhindern. Auf das interne Kon-
trollsystem sollte auch unter diesem Aspekt 
verstärkt geachtet werden. Um für den Fall des 
Falles gewappnet zu sein, empfiehlt es sich, die 
Maßnahmen zur Sicherung des internen Kon-
trollsystems regelmäßig schriftlich zu dokumen-
tieren, um diese Schriftstücke gegebenenfalls 
zur Entlastung den Strafbehörden vorlegen zu 
können. Auch eine Bestätigung des Abschluss-
prüfers über das Funktionieren des internen 
Kontrollsystems im Prüfbericht kann hilfreich 
sein. Bei den gebotenen Präventivmaßnah-
men ist an die „klassischen“ Strafdelikte wie 
Körperverletzung, Verletzung von Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnissen, Kreditschädigung, 
Betrug oder Umwelt-Gefährdungsdelikten zu 
denken, aber auch an weniger naheliegende 
Rechtsmaterien wie etwa Sozialrecht, Daten-
schutzrecht, Telekommunikationsrecht oder 
Gesellschaftsrecht. 
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Martin Preslmayr hielt kürzlich 
anlässlich eines von der Wirt-
schaftskammer Österreich in 
den Räumen der niederländi-
schen Handelskammer in Rot-
terdam organisierten Stand-
ort-Österreich-Tages  e inen 
Vortrag über die rechtlichen 
und steuerlichen Rahmenbe-

dingungen eines Österreich-Investments und stell-
te dabei auch unsere in 6. Auflage erschienene 
Broschüre "Investing in Austria" vor. Das zahlrei-
che und hochkarätige Interesse von holländischen 
Unternehmen zeigte, dass Österreich als Standort 
in Europa ganz vorne mitmischt. Das bestätigte 
auch der Vorstandsvorsitzende von Heineken, 
A. Ruys, der in seinem Referat über den durch den 
Einstieg von Heineken bei der Brau Union bewirk-
ten Erfolg und die Vorteile, von Österreich aus 
auch andere europäische Märkte erfolgreich zu 
bearbeiten, berichtete. 
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